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Text

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich erkennt durch den Richter Hofrat Mag. Hubmayr über die Beschwerde

von A und B, ***, ***, vom 16. Jänner 2024 gegen den Bescheid des Stadtrates der Stadtgemeinde *** vom

5. Dezember 2023, Aktenzeichen: ***, betreBend die Entscheidung über eine Berufung gegen den Abgabenbescheid

des Bürgermeisters der Stadtgemeinde *** vom 4. April 2023, Aktenzeichen: ***, mit welchem eine

Kanaleinmündungsabgabe vorgeschrieben wurde, zu Recht:
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1.   Der angefochtene Bescheid des Stadtrates wird dahingehend abgeändert, dass der Abgabenbescheid des

Bürgermeisters vom 4. April 2023,

Zl.: ***, aufgehoben wird.

2.       Gegen dieses Erkenntnis ist eine ordentliche Revision nicht zulässig.

Rechtsgrundlagen:

§ 279 Bundesabgabenordnung - BAOParagraph 279, Bundesabgabenordnung - BAO

§ 25a Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 – VwGGParagraph 25 a, Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 – VwGG

Entscheidungsgründe:

1. Sachverhalt und verwaltungsbehördliches Verfahren:

Herr A und Frau B (in der Folge: Beschwerdeführer) sind je zur Hälfte Miteigentümer der verfahrensgegenständlichen

Liegenschaft in ***, *** (KG ***; EZ ***, Grst.Nr. ***). Die Liegenschaft ist an den öBentlichen Mischwasserkanal

angeschlossen.

Mit Bescheid des Bürgermeisters der Stadtgemeinde ***, Zl. ***, vom 12. Mai 1995 wurde die baubehördliche

Bewilligung zur Errichtung eines Einfamilienhauses auf der verfahrensgegenständlichen Liegenschaft erteilt. Mit

Eingabe vom 2. August 2007, eingelangt am 6. September 2009, zeigten die Bauwerber der Baubehörde die

Fertigstellung dieses Bauvorhabens unter Anschluss einer Bauführerbescheinigung an.

Mit einem Abgabenbescheid des Bürgermeisters der Stadtgemeinde *** vom 4. April 2023, Aktenzeichen: ***, wurde

den Beschwerdeführern für die verfahrensgegenständliche Liegenschaft eine Kanaleinmündungsabgabe im Betrag von

€ 2.614,92 zuzüglich Umsatzsteuer vorgeschrieben.

Gegen diesen Abgabenbescheid erhoben die Beschwerdeführer mit Schreiben vom 24. April 2023 fristgerecht das

ordentliche Rechtsmittel der Berufung.

Die Verjährungsfrist von 5 Jahren sei bereits abgelaufen, die nunmehr geltend gemachte Forderung verjährt. Beantragt

wurde die Aufhebung des angefochtenen Abgabenbescheides.

Mit dem nunmehr angefochtenen Berufungsbescheid des Stadtrates der Stadtgemeinde *** vom 5. Dezember 2023,

Aktenzeichen: ***, wurde die Berufung betreBend Vorschreibung einer Kanaleinmündungsabgabe abgewiesen und

der Abgabenbescheid des Bürgermeisters bestätigt.

Mit Schreiben vom 16. Jänner 2024 brachten die Beschwerdeführer rechtzeitig das Rechtsmittel der Beschwerde ein

und begründeten diese im Wesentlichen damit, dass der Abgabenvorschreibung die bereits eingetretene Verjährung

entgegenstehe. Darüber. Dass die Fertigstellungsmeldung 2007 nicht vollständig gewesen sei, sei man nie aufgeklärt

worden. Beantragt wurde die Aufhebung des angefochtenen Abgabenbescheides.

Die Beschwerde wurde dem Landeverwaltungsgericht Niederösterreich per Email unter Anschluss von

Aktenunterlagen in Kopie seitens der belangten Behörde am 20. März 2024 zur Entscheidung vorgelegt. Im

Wesentlichen ist der Sachverhalt als unstrittig zu beurteilen und ergibt sich dieser aus dem unbedenklichen

Akteninhalt.

Mit Schreiben vom 26. März 2024, LVwG-AV-319/001-2024, forderte das Landesverwaltungsgericht den Stadtrat der

Stadtgemeinde *** als belangte Behörde auf, den bezughabenden Verwaltungsakt vollständig im Original innerhalb

von zwei Wochen vorzulegen.

Gemäß § 266 Abs. 4 BAO wurde darauf hingewiesen, dass bei Unterlassung der Aktenvorlage in dieser Frist das

Verwaltungsgericht auf Grund der Behauptungen der Beschwerdeführer erkennen könne. Die aufgetragene

Aktenvorlage ist trotz Urgenz bislang nicht erfolgt.Gemäß Paragraph 266, Absatz 4, BAO wurde darauf hingewiesen,

dass bei Unterlassung der Aktenvorlage in dieser Frist das Verwaltungsgericht auf Grund der Behauptungen der

Beschwerdeführer erkennen könne. Die aufgetragene Aktenvorlage ist trotz Urgenz bislang nicht erfolgt.

Mit Schreiben vom 14. Mai 2024, unterschrieben vom Amtsleiter der Stadtgemeinde *** und beiden

Beschwerdeführern, wurde dem Landesverwaltungsgericht mitgeteilt, dass auf eine mündliche Verhandlung verzichtet

werde.

https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/266


Die Vorschreibung der Kanaleinmündungsabgabe sei zu spät erfolgt, der Abgabenbescheid vom 4. April 2023 daher

aufzuheben.

Festgestellt wird, dass die Fertigstellungsanzeige für das auf der gegenständlichen Liegenschaft errichtete

Einfamilienhaus im Jahr 2007 bei der Baubehörde eingelangt ist.

2.       Anzuwendende Rechtsvorschriften:

2.1. Bundesabgabenordnung BAO:

§ 1. ( 1) Die Bestimmungen der BAO gelten in Angelegenheiten der öBentlichen Abgaben (mit Ausnahme der

Verwaltungsabgaben des Bundes, der Länder und der Gemeinden) sowie der auf Grund unmittelbar wirksamer

Rechtsvorschriften der Europäischen Union zu erhebenden öBentlichen Abgaben, in Angelegenheiten der Eingangs-

und Ausgangsabgaben jedoch nur insoweit, als in den zollrechtlichen Vorschriften nicht anderes bestimmt ist, soweit

diese Abgaben durch Abgabenbehörden des Bundes, der Länder oder der Gemeinden zu erheben sind.Paragraph eins,

( 1) Die Bestimmungen der BAO gelten in Angelegenheiten der öBentlichen Abgaben (mit Ausnahme der

Verwaltungsabgaben des Bundes, der Länder und der Gemeinden) sowie der auf Grund unmittelbar wirksamer

Rechtsvorschriften der Europäischen Union zu erhebenden öBentlichen Abgaben, in Angelegenheiten der Eingangs-

und Ausgangsabgaben jedoch nur insoweit, als in den zollrechtlichen Vorschriften nicht anderes bestimmt ist, soweit

diese Abgaben durch Abgabenbehörden des Bundes, der Länder oder der Gemeinden zu erheben sind.

§ 2a. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gelten sinngemäß in Verfahren vor den Verwaltungsgerichten, soweit

sie im Verfahren vor der belangten Abgabenbehörde gelten. In solchen Verfahren ist das

Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG) nicht anzuwendenParagraph 2 a, Die Bestimmungen dieses

Bundesgesetzes gelten sinngemäß in Verfahren vor den Verwaltungsgerichten, soweit sie im Verfahren vor der

belangten Abgabenbehörde gelten. In solchen Verfahren ist das Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG) nicht

anzuwenden

§ 4. (1) Der Abgabenanspruch entsteht, sobald der Tatbestand verwirklicht ist, an den das Gesetz die AbgabepOicht

knüpft.Paragraph 4, (1) Der Abgabenanspruch entsteht, sobald der Tatbestand verwirklicht ist, an den das Gesetz die

Abgabepflicht knüpft.

§ 207. (1) Das Recht, eine Abgabe festzusetzen, unterliegt nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen der

Verjährung.Paragraph 207, (1) Das Recht, eine Abgabe festzusetzen, unterliegt nach Maßgabe der nachstehenden

Bestimmungen der Verjährung.

(2) Die Verjährungsfrist beträgt (…) bei allen übrigen Abgaben fünf Jahre. (…)

§ 208. (1) Die Verjährung beginntParagraph 208, (1) Die Verjährung beginnt

         a)       in den Fällen des § 207 Abs. 2 mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Abgabenanspruch entstanden ist,

…         a)       in den Fällen des Paragraph 207, Absatz 2, mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Abgabenanspruch

entstanden ist, …

§ 279. (1) Außer in den Fällen des § 278 hat das Verwaltungsgericht immer in der Sache selbst mit Erkenntnis zu

entscheiden. Es ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung seine Anschauung an die Stelle

jener der Abgabenbehörde zu setzen und demgemäß den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern,

aufzuheben oder die Bescheidbeschwerde als unbegründet abzuweisen.Paragraph 279, (1) Außer in den Fällen des

Paragraph 278, hat das Verwaltungsgericht immer in der Sache selbst mit Erkenntnis zu entscheiden. Es ist berechtigt,

sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung seine Anschauung an die Stelle jener der Abgabenbehörde zu

setzen und demgemäß den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern, aufzuheben oder die

Bescheidbeschwerde als unbegründet abzuweisen.

(2) Durch die Aufhebung des angefochtenen Bescheides tritt das Verfahren in die Lage zurück, in der es sich vor

Erlassung dieses Bescheides befunden hat.

(3) Im Verfahren betreBend Bescheide, die Erkenntnisse (Abs. 1) abändern, aufheben oder ersetzen, sind die

Abgabenbehörden an die für das Erkenntnis maßgebliche, dort dargelegte Rechtsanschauung gebunden. Dies gilt auch

dann, wenn das Erkenntnis einen kürzeren Zeitraum als der spätere Bescheid umfasst.(3) Im Verfahren betreBend



Bescheide, die Erkenntnisse (Absatz eins,) abändern, aufheben oder ersetzen, sind die Abgabenbehörden an die für

das Erkenntnis maßgebliche, dort dargelegte Rechtsanschauung gebunden. Dies gilt auch dann, wenn das Erkenntnis

einen kürzeren Zeitraum als der spätere Bescheid umfasst.

§ 288. (1) Besteht ein zweistuQger Instanzenzug für Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinden,

so gelten für das Berufungsverfahren die für Bescheidbeschwerden und für den Inhalt der Berufungsentscheidungen

die für Beschwerdevorentscheidungen anzuwendenden Bestimmungen sinngemäß. Weiters sind die Beschwerden

betreBenden Bestimmungen (insbesondere die §§ 76 Abs. 1 lit. d, 209a, 212 Abs. 4, 212a und 254) sowie § 93 Abs. 3 lit.

b und Abs. 4 bis 6 sinngemäß anzuwenden.Paragraph 288, (1) Besteht ein zweistuQger Instanzenzug für

Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinden, so gelten für das Berufungsverfahren die für

Bescheidbeschwerden und für den Inhalt der Berufungsentscheidungen die für Beschwerdevorentscheidungen

anzuwendenden Bestimmungen sinngemäß. Weiters sind die Beschwerden betreBenden Bestimmungen

(insbesondere die Paragraphen 76, Absatz eins, Litera d,, 209a, 212 Absatz 4,, 212a und 254) sowie Paragraph 93,

Absatz 3, Litera b und Absatz 4 bis 6 sinngemäß anzuwenden.

(…)

2.2. NÖ Kanalgesetz 1977:

§ 2. (1) Für den möglichen Anschluss an die öBentliche Kanalanlage ist eine Kanaleinmündungsabgabe zu entrichten.

…Paragraph 2, (1) Für den möglichen Anschluss an die öBentliche Kanalanlage ist eine Kanaleinmündungsabgabe zu

entrichten. …

§ 3. (1) Die Höhe der Kanaleinmündungsabgabe ergibt sich aus dem Produkt der BerechnungsOäche (Abs. 2) mit dem

Einheitssatz (Abs. 3). Paragraph 3, (1) Die Höhe der Kanaleinmündungsabgabe ergibt sich aus dem Produkt der

Berechnungsfläche (Absatz 2,) mit dem Einheitssatz (Absatz 3,).

(2) Die BerechnungsOäche wird in der Weise ermittelt, dass die Hälfte der bebauten Fläche mit der um 1 erhöhten Zahl

der an die Kanalanlage angeschlossenen Geschosse multipliziert und das Produkt um 15 v.H. der unbebauten Fläche

vermehrt wird. Nicht angeschlossene Gebäude oder Gebäudeteile zählen zur unbebauten Fläche. Wird die

Liegenschaft trotz bestehender AnschlussverpOichtung nicht an die Kanalanlage angeschlossen, so ist die

Berechnungsfläche so zu ermitteln, als ob die Liegenschaft an die Kanalanlage angeschlossen wäre.

(3) Die BerechnungsOäche wird in der Weise ermittelt, dass die Hälfte der bebauten Fläche mit der um 1 erhöhten Zahl

der an die Kanalanlage angeschlossenen Geschosse multipliziert und das Produkt um 15 v.H. der unbebauten Fläche

vermehrt wird. Nicht angeschlossene Gebäude oder Gebäudeteile zählen zur unbebauten Fläche. Wird die

Liegenschaft trotz bestehender AnschlussverpOichtung nicht an die Kanalanlage angeschlossen, so ist die

Berechnungsfläche so zu ermitteln, als ob die Liegenschaft an die Kanalanlage angeschlossen wäre. ….

§ 9. Die Kanalerrichtungsabgabe und Kanalbenützungsgebühr sind unabhängig von der tatsächlichen Benützung der

öBentlichen Kanalanlage von jedem Liegenschaftseigentümer zu entrichten, für dessen Liegenschaft die VerpOichtung

zum Anschluß besteht oder der Anschluß bewilligt wurde. …Paragraph 9, Die Kanalerrichtungsabgabe und

Kanalbenützungsgebühr sind unabhängig von der tatsächlichen Benützung der öBentlichen Kanalanlage von jedem

Liegenschaftseigentümer zu entrichten, für dessen Liegenschaft die VerpOichtung zum Anschluß besteht oder der

Anschluß bewilligt wurde. …

§ 12. (1) Die Abgabenschuld für die Kanaleinmündungsabgabe (Sonderabgabe, Ergänzungsabgabe) entsteht Paragraph

12, (1) Die Abgabenschuld für die Kanaleinmündungsabgabe (Sonderabgabe, Ergänzungsabgabe) entsteht

a)   im Falle der Neuerrichtung eines Kanals in dem Zeitpunkt, in dem der Anschluß der anschlußpOichtigen

Liegenschaft an den Kanal möglich ist;

b)    im Falle einer Bauführung mit dem Einlangen der Fertigstellungsanzeige im Sinne der Bauordnung bei der Behörde

bzw.

c)   wenn eine solche nicht erforderlich ist, mit der Fertigstellung des Vorhabens oder mit dem Eintritt der Änderung.

3.       Würdigung:

3.1. Zu Spruchpunkt 1:



Mit der angefochtenen Berufungsentscheidung wurde über eine Berufung gegen den Abgabenbescheid des

Bürgermeisters der Stadtgemeinde *** vom 4. April 2023, Aktenzeichen: ***, inhaltlich abgesprochen und eine

Kanaleinmündungsabgabe in zweiter Instanz vorgeschrieben.

Das Beschwerdevorbringen lässt sich im Wesentlichen darauf reduzieren, dass die Vorschreibung schon dem Grunde

nach zu Unrecht erfolgt sei bzw. die Fertigstellung des Bauvorhabens auf der verfahrensgegenständlichen Liegenschaft

bereits 2007 erfolgt sei und der Abgabenvorschreibung daher die bereits eingetretene Verjährung entgegenstehe.

Die bescheidmäßige Festsetzung einer Abgabe setzt zunächst das Bestehen eines Abgabenanspruches der Gemeinde

auf diese Abgabe voraus, es ist daher zu prüfen, ob der Anspruch dem Grunde überhaupt zu Recht besteht.

Nach § 4 Abs. 1 der von den Verwaltungsbehörden (und dem erkennenden Gericht) anzuwendenden BAO entsteht der

Abgabenanspruch, sobald der Tatbestand verwirklicht ist, an den das Gesetz die AbgabepOicht knüpft. Nach Paragraph

4, Absatz eins, der von den Verwaltungsbehörden (und dem erkennenden Gericht) anzuwendenden BAO entsteht der

Abgabenanspruch, sobald der Tatbestand verwirklicht ist, an den das Gesetz die Abgabepflicht knüpft.

Der Abgabenbescheid ist seinen wesentlichen Merkmalen nach lediglich feststellender Natur. Er bringt den

Abgabenanspruch nicht zum Entstehen, sondern stellt den aus dem Gesetz erwachsenden Anspruch lediglich fest (vgl.

V w G H 94/17/0419). Daraus ergibt sich, dass die Abgabenbehörde die Abgabe festzusetzen hat, sobald der

Abgabenanspruch entstanden ist. Da sich der Abgabenanspruch der Gemeinde aus der Sicht des AbgabepOichtigen als

Abgabenschuld darstellt, ist die Abgabenfestsetzung zulässig, sobald die Abgabenschuld entstanden ist. Der

Abgabenbescheid ist seinen wesentlichen Merkmalen nach lediglich feststellender Natur. Er bringt den

Abgabenanspruch nicht zum Entstehen, sondern stellt den aus dem Gesetz erwachsenden Anspruch lediglich fest

vergleiche VwGH 94/17/0419). Daraus ergibt sich, dass die Abgabenbehörde die Abgabe festzusetzen hat, sobald der

Abgabenanspruch entstanden ist. Da sich der Abgabenanspruch der Gemeinde aus der Sicht des AbgabepOichtigen als

Abgabenschuld darstellt, ist die Abgabenfestsetzung zulässig, sobald die Abgabenschuld entstanden ist.

Die Erfüllung des abgabenrechtlichen Tatbestandes ist Voraussetzung für die Vorschreibung einer Abgabe (vgl. VwGH

82/17/0085).Die Erfüllung des abgabenrechtlichen Tatbestandes ist Voraussetzung für die Vorschreibung einer Abgabe

vergleiche VwGH 82/17/0085).

Der Zeitpunkt des Entstehens des Abgabenanspruches ist bedeutsam u.a. für die Abgabenfestsetzung, welche vor

diesem Zeitpunkt nicht zulässig ist. (vgl. dazu VwGH 2007/17/0012).Der Zeitpunkt des Entstehens des

Abgabenanspruches ist bedeutsam u.a. für die Abgabenfestsetzung, welche vor diesem Zeitpunkt nicht zulässig ist.

vergleiche dazu VwGH 2007/17/0012).

Hinsichtlich der Kanaleinmündungsabgabe ergibt sich der Zeitpunkt des Entstehens der Abgabenschuld aus § 12 Abs. 1

lit. b NÖ Kanalgesetz 1977 als lex specialis zu § 4 Abs. 1 BAO. Hinsichtlich der Kanaleinmündungsabgabe ergibt sich der

Zeitpunkt des Entstehens der Abgabenschuld aus Paragraph 12, Absatz eins, Litera b, NÖ Kanalgesetz 1977 als lex

specialis zu Paragraph 4, Absatz eins, BAO.

Mit dem angefochtenen Berufungsbescheid wurde (in zweiter Instanz) dem Beschwerdeführer eine

Kanaleinmündungsabgabe aus Anlass einer Bauführung auf der verfahrensgegenständlichen Liegenschaft

vorgeschrieben.

Abweichend von der allgemeinen Regel des § 4 BAO, wonach der Abgabenanspruch entsteht, sobald der Tatbestand

verwirklicht ist, an den das Gesetz die AbgabepOicht knüpft, normiert § 12 Abs. 1 NÖ Kanalgesetz 1977 als lex specialis

besondere Kriterien für das Entstehen der Abgabenschuld. § 12 Abs. 1 NÖ Kanalgesetz 1977 unterscheidet hinsichtlich

der Kanaleinmündungsabgabe (Sonderabgabe, Ergänzungsabgabe) zwei Fälle und zwar erstens die Neuerrichtung

eines Kanals (lit. a), zweitens eine Bauführung (lit. b), wobei für den zweiten Fall noch unterschieden wird, ob eine

Fertigstellungsmeldung erforderlich ist (lit. b) oder nicht (lit. c).Abweichend von der allgemeinen Regel des Paragraph 4,

BAO, wonach der Abgabenanspruch entsteht, sobald der Tatbestand verwirklicht ist, an den das Gesetz die

AbgabepOicht knüpft, normiert Paragraph 12, Absatz eins, NÖ Kanalgesetz 1977 als lex specialis besondere Kriterien

für das Entstehen der Abgabenschuld. Paragraph 12, Absatz eins, NÖ Kanalgesetz 1977 unterscheidet hinsichtlich der

Kanaleinmündungsabgabe (Sonderabgabe, Ergänzungsabgabe) zwei Fälle und zwar erstens die Neuerrichtung eines

Kanals (Litera a,), zweitens eine Bauführung (Litera b,), wobei für den zweiten Fall noch unterschieden wird, ob eine

Fertigstellungsmeldung erforderlich ist (Litera b,) oder nicht (Litera c,).

https://www.jusline.at/entscheidung/71143
https://www.jusline.at/entscheidung/71143
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Vwgh&GZ=82/17/0085&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Vwgh&GZ=82/17/0085&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Vwgh&GZ=2007/17/0012&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Vwgh&GZ=2007/17/0012&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/n%C3%B6/paragraf/12
https://www.jusline.at/gesetz/n%C3%B6/paragraf/12


Im gegenständlichen Fall liegt der Fall einer baubewilligungspOichtigen Bauführung (Errichtung eines Wohnhauses) vor,

weshalb es gemäß § 12 Abs. 1 lit. b Im gegenständlichen Fall liegt der Fall einer baubewilligungspOichtigen Bauführung

(Errichtung eines Wohnhauses) vor, weshalb es gemäß Paragraph 12, Absatz eins, Litera b,

NÖ Kanalgesetz 1977 auf das Einlangen einer Fertigstellungsmeldung bzw. Fertigstellungsanzeige gemäß § 30 NÖ

Bauordnung ankommt.NÖ Kanalgesetz 1977 auf das Einlangen einer Fertigstellungsmeldung bzw.

Fertigstellungsanzeige gemäß Paragraph 30, NÖ Bauordnung ankommt.

Diese Fertigstellungsmeldung ist hinsichtlich des errichteten Einfamilienhauses bereits 2007 vollständig (unter

Anschluss einer Bauführerbescheinigung) bei der Baubehörde eingelangt.

Die Festsetzungsverjährung von 5 Jahren (§ 207 Abs. 2 BAO), beginnend mit Ablauf des Jahres der Entstehung des

Anspruches (§ 208 Abs. 1 lit. a BAO), also mit Ablauf des Jahres 2007, wäre demnach mit Jahresende 2012 abgelaufen.

Die Festsetzungsverjährung von 5 Jahren (Paragraph 207, Absatz 2, BAO), beginnend mit Ablauf des Jahres der

Entstehung des Anspruches (Paragraph 208, Absatz eins, Litera a, BAO), also mit Ablauf des Jahres 2007, wäre demnach

mit Jahresende 2012 abgelaufen.

Bei Erlassung des Abgabenbescheides des Bürgermeisters der Stadtgemeinde *** vom 4. April 2023 war der

Abgabenanspruch daher bereits verjährt und war dessen bescheidmäßige Geltendmachung dem Grunde nach

rechtswidrig.

Der Vorschreibung der verfahrensgegenständlichen Abgabe steht demnach die Festsetzungsverjährung entgegen. Es

war daher spruchgemäß zu entscheiden.

3.2. Zu Spruchpunkt 2 - Zulässigkeit der Revision:

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses

auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen.Gemäß

Paragraph 25 a, Absatz eins, VwGVG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses

auszusprechen, ob die Revision gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen.

Gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG ist die Revision gegen ein Erkenntnis oder einen Beschluss des Verwaltungsgerichtes

zulässig, wenn sie von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere

weil die Entscheidung von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung

fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich

beantwortet wird. Gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG ist die Revision gegen ein Erkenntnis oder einen Beschluss des

Verwaltungsgerichtes zulässig, wenn sie von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung

zukommt, insbesondere weil die Entscheidung von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine

solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des

Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird.

Im Hinblick auf die obigen Ausführungen (siehe 3.1.) liegen auch sonst keine Hinweise auf eine grundsätzliche

Bedeutung der zu lösenden Rechtsfragen vor.
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